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A. Einleitung 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung der polnischen Irrtumslehre mit 
besonderer Berücksichtigung des Irrtums über Rechtfertigungsgründe. In diese 
Untersuchung wird vorwiegend der Zeitraum von 1918 bis in die Gegenwart 
hinein, d. h. bis 1997 einbezogen. Mit dem Jahr 1918 zu beginnen scheint des­
wegen sinnvoll, weil Polen in diesem Jahr die politische Unabhängigkeit wie­
dererlangte. Die Behandlung des Irrtums hängt im Strafrecht von dem zu einem 
bestimmten Zeitpunkt herrschenden Verbrechensaufbau ab, der in der Vergan­
genheit Wandlungen und Änderungen ausgesetzt war. Der Irrtum gehört nach 
Zoll zu jenen Instituten des Strafrechts, deren Regelung die Auffassung des 
Gesetzgebers über die Verbrechensstruktur und das Verhältnis der einzelnen 
allgemeinen Verbrechensmerkmale in hohem Maße widerspiegelt. l Die Arbeit 
wird daher ein Stück polnischer Dogmengeschichte von 1918 bis 1997 liefern. 
Neben dem Erlaubnistatbestandsirrtum sollen auch der sog. Tatbestandsirrtum 
und der Verbotsirrtum bzw. der Erlaubnisirrtum erörtert werden, weil der Fall 
der Putativrechtfertigung in gewisser Hinsicht eine Resultante dieser Irrtumsar­
ten darstellt und die schon in der Verbrechens- und Vorsatzlehre entstandenen 
Probleme in besonders schwieriger Weise wieder aufruft. Darüber hinaus be­
schränkt sich diese Untersuchung nicht auf eine bloße Bestandsaufnahme. Ein 
wichtiger Teil dieser Arbeit ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem hi­
storischen Stoff. Damit man ihm am besten Rechnung trägt, wird eine zeitim­
manente Kritik geübt. Um voreilige Deutungen und Wertungen zu vermeiden, 
wird nicht vorweg ein Standpunkt bezogen. Die Kritik soll aber hinter die Dar­
stellung nicht zurücktreten. Aus dem damaligen Verständnis für die polnische 
Verbrechens- und Irrtumslehre können erst die Regelungen der einzelnen 
Rechtsfragen erfaßt und verstanden werden. 

Diese Arbeit verfolgt keine rechts vergleichende Zielsetzung. Vielmehr soll 
das polnische Irrtumsrecht primär aus den eigenen Gesetzesquellen der pol­
nischen Literatur und Judikatur erschlossen werden. Das bedeutet jedoch nicht, 
daß die deutsche Strafrechtslehre und Judikatur völlig ausgespart werden. In 
einigen Bereichen sind freilich auch die Strukturverwandtschaften und Ent-

lZoll, Die Regelung des Irrtums im Entwurf des Strafgesetzbuches ("Regulacja blctdu 
w projekcie kodeksu kamego") in: Problemy nauk penalnych, Katowice 1996, S. 242. 
(Der besseren Lesbarkeit wegen wird bei der ersten Erwähnung polnischer Titel die 
deutsche Übersetzung dem Originaltext vorangestellt und bei allen weiteren aus­
schließlich verwendet). 
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wicklungsparallelen so deutlich, daß der Verfasser hier der Versuchung nicht 
ausgewichen ist, auf entsprechende Lehrmeinungen, richterliche Differenzie­
rungen oder gesetzliche Entwicklungen hinzuweisen. So gibt es etwa Verbin­
dungslinien der obergerichtlichen Judikatur der Zwischenkriegszeit zum Tat­
und Rechtsirrtwn, die die spätere Irrtumsrechtsprechung des deutschen Bundes­
gerichtshofes zum Tatbestands- und Verbotsirrtwn schon vorwegnehmen. Wei­
terhin gibt es natürlich Wechselwirkungen zwischen polnischer und deutscher 
Doktrin etwa bei der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, die aber 
in Polen trotz verwandter Fragestellung zur eigenständigen Rechtsfigur fiihrt. 
Der Irrtwn über normative Merkmale und Komplexbegriffe würde ebenfalls 
zahlreiche Vergleiche gestatten; darauf wird nur in besonders deutlichen Fällen 
eingegangen. Jedenfalls stand immer das Bemühen im Vordergrund, das polni­
sche Recht aus sich heraus verständlich zu machen. So wurde darauf verzichtet, 
das in der neuen Zeit so wichtige Verbrechenselement der sozialen Gefährlich­
keit bzw. Schädlichkeit mit Entwicklungen im deutschen Strafrecht und Straf­
prozeßrecht zu vergleichen. 

Der Bezug auf die deutsche Strafrechtsdogmatik muß auch deshalb Be­
rücksichtigung finden, weil das polnische Strafrecht vor allem der Zwi­
schenkriegszeit sehr stark von der deutschen Strafrechts lehre beeinflußt worden 
war. Die Arbeiten von Wolter, Krzymuski und Glaser können dies am besten 
bezeugen. Außerdem hatten in der Zeit von 1918 bis 1932, also vor dem In­
krafttreten eines polnischen Strafgesetzbuches, die damaligen polnischen Ge­
richte die Strafgesetzbücher der ehemaligen Besatzungsmächte zur Entschei­
dungsgrundlage. Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 galt z. B. im Posener Ge­
biet, so daß die Rechtsprechung des Reichsgerichts fiir die Entscheidungen der 
polnischen Gerichte oft eine Orientierungshilfe war. 

Von der in Deutschland üblichen Terminologie zur Verbrechens- und Irr­
tumslehre wurde auch bei der Darstellung der polnischen Institutionen und Leh­
ren einigermaßen unbefangen Gebrauch gemacht. Die polnische Straf­
rechtslehre hat weniger nach konsistenter und knapper Begrifflichkeit getrach­
tet, so daß die wörtliche Übersetzung zahlreicher Schlüsselbegriffe wie Tatbe­
stand, Rechtfertigungsgründe usw. den Text schwerfällig und wohl kaum ver­
ständlich machen würde. So hat das polnische Strafrecht bis heute keinen ein­
heitlichen Begriff fiir die Bezeichnung des Tatbestandes und damit auch der 
Tatbestandsmäßigkeit herausgearbeitet. Das mag sicherlich an der Natur der 
polnischen Sprache liegen, die im Unterschied zu der deutschen keine substan­
tivischen Zusammensetzungen von Wörtern kennt. Für den Begriff des Tatbe­
standes werden Formulierungen wie: "istota czynu", "istota przest~pstwa", 
"ustawowa okreslonosc czynu" oder "ustawowy stan faktyczny" gebraucht? 

2 Vgl. Wolter, Grundriß des strafrechtlichen Systems (,,zarys systemu prawa kame­
go"), Krak6w 1933, S. 83. 
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Diese Vielzahl von Synonymen erschwert die Präzisierung des Tatbestandsbe­
griffs, seine Abgrenzung von der Wertungsstufe der Rechtswidrigkeit und die 
Festlegung seiner sachlichen Funktion innerhalb der Verbrechenslehre. Ähnlich 
stand es mit Rechtfertigungsgrund: "okolicznosci wy1llczajllce bezprawnosc 
czynu", bis Wolter den praktischen Begriff des Konträrtypus entwickelte, der 
sich in Polen durchzusetzen beginnt. Hier war jedoch Vorsicht geboten. Einige 
Begriffe entziehen sich nahezu der Übersetzung. Das gilt besonders für die bei 
Irrtumsklauseln häufige Vokabel: "usprawiedliwiony", die in früheren Überset­
zungen und Stellungnahmen zum polnischen Recht von deutscher Seite mißver­
ständlich mit "entschuldbar" übersetzt worden ist.3 Allerdings hat sich beim 
Textvergleich gezeigt, daß sich der Inhalt dieses Begriffs auch im polnischen 
Kontext im Laufe der Zeit verändert hat und von bloßer Plausibilität bis zur 
wirklichen Entschuldigung reicht. Die wörtliche Übersetzung des Begriffs 
"usprawiedliwiony" mit "gerechtfertigt" würde für den deutschen Leser mit dem 
Fehlen von Rechtswidrigkeit, gerechtfertigt durch Rechtfertigungsgründe, 
gleichgesetzt werden, doch führt das in die Irre. Auch "entschuldigt" oder "ent­
schuldbar", schon keine wörtliche Übersetzung mehr, trifft den Sinn jedenfalls 
älterer Verwendungen des Begriffs nicht. Der folgende Text wird hier eine ge­
wisse Umständlichkeit nicht scheuen, um die Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems wurden viele ost­
europäische Staaten vor die Aufgabe einer umfassenden Neuordnung ihrer 
Rechtssysteme gestellt. Am 5. März 1990 hat die polnische Reformkommission 
der Öffentlichkeit den Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches zur Diskussion 
vorgelegt, der am 1. September 1998 in Kraft treten soll. Interessant ist, daß 
dieser Entwurf eine Regelung des Irrtums über die Rechtfertigungsvorausset­
zungen enthält.4 Die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse können somit 
auch für die Neubildung des polnischen Strafrechts von Nutzen sein. Anderer­
seits ist es nicht ausgeschlossen, daß sie die Fortbildung des deutschen Rechts 
beeinflussen. Was schließlich die Frage der Rechtsquellen anbelangt, so wird 
im Rahmen dieser Arbeit all das herangezogen, was das polnische Rechtsleben 
gestaltete der mitgestaltete. In diesem Umfang und in diesen Grenzen werden 
Gesetzesrecht, Entwürfe, Rechtsprechung und Rechtswissenschaft heran­
gezogen. Eine Besonderheit, von der bereits oben die Rede war, ergibt sich für 
das polnische Strafrecht in der Zeit von 1918 bis 1932, in der in Polen drei 
fremde Strafrechtssysteme herrschten. Aus diesem Grunde werden die Regelun­
gen des rusischen, österreichischen und deutschen Strafgesetzbuches auch mit­
berücksichtigt. 

3 V gl. dazu u. a. Busch, Kritische Bemerkungen zum polnischen Strafgesetzbuch, 
ZStW 55 (1935), S. 629. 

4 Ewa Weigend/Zoll, Strafrechtsreform in Polen, ZStW 103 (1991), S. 260. 
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